
 

 
 
 
 
 
Stadtverwaltung Bad Liebenzell 
Ordnungsamt 
Kurhausdamm 2-4 
75378 Bad Liebenzell 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmengenehmigung zum 
Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse II 
(Feuerwerk) 
 
Hiermit wird die Freistellung vom Verwendungsverbot des § 24 (1) der 1. SprengV in seiner 
jeweils gültigen Fassung beantragt. Die Klassen III und IV sollen nicht abgebrannt werden, 
daher ist auch kein Pyrotechniker mit Erlaubnis gemäß § 27 oder Befähigungsschein nach  
§ 20 SprengG erforderlich. Ferner wird die zur Beschaffung des vorgesehenen Kleinfeuer-
werks (Sonnen, Fontänen, Raketen etc.) notwendige Ausnahmegenehmigung gemäß § 24 
(1) der 1. SprengV beantragt.  
Es wird versichert, dass das Abbrennen des Kleinfeuerwerks nicht in der Nähe von Anlagen 
und Gebäuden stattfindet die in § 23 (1) SprengV als besonders schützenswert genannt 
sind. (unmittelbare Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie 
Reet- und Fachwerkhäusern) 
 
 
Anlass / Bezeichnung der Veranstaltung: 
 
 
 
 
 
 
Veranstaltungsort / Tag / Uhrzeit (Zeitraum) 
 
 
 
 
Durchführung durch (Name und Anschrift der verantwortlichen Person: 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum:                                                              Unterschrift: 
 

Antragsteller (Name, Vorname / Firma) 
 
Straße, Hausnummer 
 
PLZ, Wohnort 
 
Telefon (für Rückfragen u.ä.) 
 

(Eingangsstempel Behörde) 


